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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Zeven GmbH, Vitus-Platz 1, 27404 Zeven zur Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversor-

gung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 

1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 V und 

bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart 

werden die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglich-

keiten angemessen berücksichtigt.  

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netz-

anschluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formu-

lare zu beantragen. 

1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, 

dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das 

Versorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 

(wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche oder elektrische Verbindung zwischen den Gebäu-

den) entgegenstehen.  

2. Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforde-

rung sind vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzan-

schlusses gemäß § 9 NAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse 

zu zahlen.  

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV  

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem 

Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der 

Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen 

oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird nur der 

Teil der Leistungsanforderung berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der 

jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen.  

3.2 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 

Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 

des Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatorenstati-

onen die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 
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3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers.  

Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kos-

ten pauschal berechnet. 

3.4 Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 

örtlichen Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. 

Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe 

der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhal-

tenden Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung.  

Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen.  

3.5 Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses not-

wendig ist – einen weiteren BKZ, wenn sich seine Leistungsanforderung erheblich über das der 

ursprünglichen Berechnung zugrunde liegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist 

dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand 

der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

4. Kosten gemäß § 9 NAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzan-

schlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend an 

der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschlusssicherung, 

es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen.  

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 

Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforder-

lich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzan-

schlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, 

trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie 

dessen Rückbau. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse 

(z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) 

berechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistun-

gen des Anschlussnehmers werden angemessen berücksichtigt.  
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4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzan-

schluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten ei-

ner deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt 

die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert.  

5. Provisorische Anschlüsse 

Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß Preis-

blatt (Anlage 1) abgerechnet. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen.  

6. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV 

6.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszah-

lungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer 

innerhalb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des 

Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekom-

men ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für 

den BKZ verlangen.  

6.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbe-

treiber angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 

7.1 Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim Netzbe-

treiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantra-

gen.  

7.2 Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür 

entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt.  

7.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbe-

triebsetzung der elektrischen Anlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1), wenn 

die Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschluss-

nehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar 

sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht über-

steigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht ent-

standen oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  
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7.4 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der 

Netzanschlusskosten voraus.  

8. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 

8.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschluss-

nutzung gemäß § 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnut-

zer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Wer-

den die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal 

gemäß Preisblatt (Anlage 1). Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den 

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem An-

schlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden o-

der niedriger entstanden sind, gestattet.  

8.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollum-

fänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- 

und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht.  

8.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ord-

nungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber 

dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch 

entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der 

Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt 

haben, nicht zu vertreten. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 

dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschluss-

nehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden 

oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  

9. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 

Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tat-

sächlichem Aufwand gemäß Preisblatt (Anlage 1) zu erstatten. 

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

10.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anla-

genteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in den 

Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers als Anlage 2 zu diesen Ergänzenden 

Bedingungen festgelegt.  
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10.2 In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nut-

zung von der vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die 

Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV  

11.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zu-

gang der Zahlungsaufforderung fällig.  

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den 

Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal 

gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und 

darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 

Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden 

überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist.  

11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maß-

geblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim 

Netzbetreiber. 

12. Verarbeitung personenbezogener Daten 

12.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der Daten-

schutz-Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des 

Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ist: Stadtwerke Zeven GmbH, Vitus-Platz 1, 27404 

Zeven; Tel: 04281/757-100, Fax: 04281/757-431, info@stadtwerke-zeven.de. 

12.2 Die Datenschutzbeauftragte des Netzbetreibers steht dem Anschlussnehmer bzw. Anschluss-

nutzer für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Zeven 

GmbH, Vitus-Platz 1, 27404 Zeven, info@stadtwerke-zeven.de, Tel. 04281/757-100, Fax 

04281/757-431 (z. Hd. Datenschutzbeauftragter) zur Verfügung.  

12.3 Der Netzbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Angaben zum 

Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vor-

name, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers 

oder des Aufstellungsorts des Zählers, gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des 

Netzanschlusses vorzuhaltende Leistung,  Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), 

Daten zum Zahlungsverhalten.  

12.4 Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. An-

schlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
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a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses 

und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnehmers bzw. 

Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorga-

ben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verar-

beitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies 

zur Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter erforderlich ist und 

nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 

den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber eine Einwilligung 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet 

der Netzbetreiber personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 

Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer je-

derzeit dem Netzbetreiber gegenüber (Kontaktdaten unter Ziffer 12.1) widerrufen. Das gilt 

auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die der Anschlussnehmer bzw. An-

schlussnutzer dem Netzbetreiber vor der Geltung der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt hat. 

Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit 

der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers sowie Mittei-

lung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. An-

schlussnutzers durch die Auskunftei Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 

Bremen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Inte-

ressen des Netzbetreibers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-

rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen. Der Netzbetreiber übermittelt hierzu personenbezogene Daten über 

die Beantragung, Durchführung und Beendigung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungs-

verhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die 

genannte Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der Erfüllung gesetz-

licher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§505a und 

506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und ver-

wendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring) um Dritten Informationen zur Beur-

teilung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers zu geben. In die Be-
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rechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten des Anschlussneh-

mers bzw. Anschlussnutzers ein. Nähere Informationen zur Tätigkeit der Auskunftei können 

unter Punkt 12) eingesehen werden. Punkt 12) enthält ausschließlich Angaben der Auskunftei 

und ist vom Netzbetreiber nicht überprüft worden; mit der Bereitstellung der Informationen 

macht sich der Netzbetreiber deren Inhalt nicht zu Eigen. 

12.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers 

bzw. Anschlussnutzers erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 12.4 genannten Zwecke – ausschließ-

lich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:Lieferanten,Messstel-

lenbetreiber,Bilanzkreisverantwortliche,Banken,IT-Dienstleister.  

12.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internatio-

nale Organisationen erfolgt nicht. 

12.7 Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers werden zu den 

unter Ziffer 12.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 

Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die 

personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers solange gespeichert, 

wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Netzbetreibers an der Verarbeitung nach 

Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine 

Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

12.8 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber Rechte auf 

Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung 

der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Lö-

schung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Spei-

cherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer 

eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen 

hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) 

bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbar-

keit der vom Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffenden per-

sonenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wo-

bei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verar-

beitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-

hörde (Art. 77 DS-GVO). 

12.9 Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses muss der Anschlussneh-

mer bzw. Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 12.3) bereitstel-

len, die für den Abschluss des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und die 
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Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhe-

bung der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann das Netzanschluss- 

bzw. Anschlussnutzungsverhältnis nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

12.10 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses fin-

det keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

12.11 Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen des Netzanschluss-

verhältnisses vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des Anschlussnutzungsverhältnisses 

vom Anschlussnutzer erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffent-

lich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet zuläs-

sigerweise gewinnen durfte. Außerdem verarbeitet er personenbezogene Daten, die er zuläs-

sigerweise von Unternehmen innerhalb seines Konzerns oder von Dritten, z. B. Lieferanten o-

der Auskunfteien, erhält. 

 
12.12 Angaben der Auskunftei: 
 

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in 
denen ein berechtigtes Interesse vorliegt auch bei Bestandskunden Ihre Bonität. Dazu arbeiten 
wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss zusammen, 
von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Im Auftrage von Creditreform Boniversum 
teilen wir Ihnen bereits vorab dazu folgende Informationen gem. Art. 14 EU-DSGVO mit: 
  
Die Creditreform Boniversum GmbH ist eine Konsumentenauskunftei. Sie betreibt eine Daten-
bank, in der Bonitätsinformationen über Privatpersonen gespeichert werden.  
Auf dieser Basis erteilt Creditreform Boniversum Bonitätsauskünfte an ihre Kunden. Zu den 
Kunden gehören beispielsweise Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherungen, Tele-
kommunikationsunternehmen, Unternehmen des Forderungsmanagements, Versand-, Groß- 
und Einzelhandelsfirmen sowie andere Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen liefern 
bzw. erbringen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wird ein Teil der in der Auskunfts-
datenbank vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer Firmendatenbanken, u. a. zur 
Verwendung für Adress-Handelszwecke genutzt.  
In der Datenbank der Creditreform Boniversum werden insbesondere Angaben gespeichert 
über den Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum, ggf. die E-Mailadresse, das Zahlungsver-
halten und die Beteiligungsverhältnisse von Personen. Zweck der Verarbeitung der gespeicher-
ten Daten ist die Erteilung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit der angefragten Person. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO. Auskünfte über diese Daten 
dürfen danach nur erteilt werden, wenn ein Kunde ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis 
dieser Informationen glaubhaft darlegt. Sofern Daten in Staaten außerhalb der EU übermittelt 
werden, erfolgt dies auf Basis der sog. „Standardvertragsklauseln“, die Sie unter folgendem 
Link:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE  
einsehen oder sich von dort zusenden lassen können.  
Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Spei-
cherung notwendig ist. Notwendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von 
zunächst drei Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob eine Speicherung weiterhin notwendig ist, 
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andernfalls werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines Sachverhalts 
werden die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau gelöscht. Eintragungen im Schuldner-
verzeichnis werden gemäß § 882e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintra-
gungsanordnung taggenau gelöscht.  
Berechtigte Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO können sein: Kreditentscheidung, 
Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, Bonitätsprüfung, Versicherungs-
vertrag, Vollstreckungsauskunft.  
Sie haben gegenüber der Creditreform Boniversum GmbH ein Recht auf Auskunft über die dort 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Soweit die über Sie gespeicherten Daten falsch sein soll-
ten, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung. Kann nicht sofort festgestellt 
werden, ob die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie bis zur Klärung einen Anspruch auf 
Sperrung der jeweiligen Daten. Sind Ihre Daten unvollständig, so können Sie deren Vervollstän-
digung verlangen.  
Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum gespeicherten 
Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zu einem etwaigen 
Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt.  
Sollten Sie Einwände, Wünsche oder Beschwerden zum Datenschutz haben, können Sie sich 
jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der Creditreform Boniversum wenden. Dieser wird 
Ihnen schnell und vertrauensvoll in allen Fragen des Datenschutzes weiterhelfen. Sie können 
sich auch über die Verarbeitung der Daten durch Boniversum bei dem für Ihr Bundesland zu-
ständigen Landesbeauftragten für Datenschutz beschweren.  
Die Daten, die Creditreform Boniversum zu Ihnen gespeichert hat, stammen aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen, von Inkassounternehmen und von deren Kunden.  
Um Ihre Bonität zu beschreiben bildet Creditreform Boniversum zu Ihren Daten einen Score-
wert. In den Scorewert fließen Daten zu Alter und Geschlecht, Adressdaten und teilweise Zah-
lungserfahrungsdaten ein. Diese Daten fließen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Score-
wertberechnung ein. Die Creditreform Boniversum Kunden nutzen die Scorewerte als Hilfsmit-
tel bei der Durchführung eigener Kreditentscheidungen.  

 
Widerspruchsrecht:  
Die Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum GmbH gespeicherten Daten erfolgt aus zwingenden 
schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kreditschutzes, die Ihre Interessen, Rechte und Freihei-
ten regelmäßig überwiegen oder dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. Nur bei Gründen, die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden besonderen Situation ergeben 
und nachgewiesen werden müssen, können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen 
solche besonderen Gründe nachweislich vor, werden die Daten nicht mehr verarbeitet. Wenn Sie der 
Verarbeitung Ihrer Daten für Werbe- und Marketingzwecke widersprechen, werden die Daten für 
diese Zwecke nicht mehr verarbeitet.  
Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditreform Boniversum GmbH, Hellers-
bergstr. 11, 41460 Neuss. Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist der Consumer Service, Tel.: 02131 
36845560, Fax: 02131 36845570, E-Mail: selbstauskunft@boniversum.de.  
Den zuständigen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: Creditreform 
Boniversum GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, E-Mail: daten-
schutz@boniversum.de. 
 
 
 
 
 
 

mailto:datenschutz@boniversum.de
mailto:datenschutz@boniversum.de
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Widerspruchsrecht 

 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Netzbe-

treiber ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Netzbetreiber wird die perso-

nenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Di-

rektwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verar-

beitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages mit dem An-

schlussnehmer bzw. Anschlussnutzer) erforderlich ist. 

 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Netzbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer gegenüber dem 

Netzbetreiber aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Anschlussnehmers bzw. 

Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Netzbe-

treiber wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grund-

sätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 

er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Zeven GmbH, Vitus-Platz 1, 27404 Zeven, 

info@stadtwerke-zeven.de, Tel. 04281/757-100, Fax 04281/757-431. 

 

13. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-

standungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsab-

schluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den An-

schluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, 

im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen 

zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Zeven GmbH, Vitus-Platz 1, 

27404 Zeven, info@stadtwerke-zeven.de, Tel. 04281/757-100, Fax 04281/757-431. 

 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung ei-

nes Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht inner-

halb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. 

§ 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei 

mailto:info@stadtwerke-zeven.de
mailto:info@stadtwerke-zeven.de
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der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungs-

stelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Betei-

ligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantra-

gen, bleibt unberührt.  

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-

straße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: 

info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 

der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tele-

fon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-

323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

14. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01. Oktober 2018 in Kraft. Sie ersetzen die 

Ergänzenden Bedingungen vom 01.01.2008. 

 

Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt der Stadtwerke Zeven GmbH 
Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen der Stadtwerke Zeven GmbH 
 

mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de

